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Zusammenfassung

Hintergrund: Die Leichenfundortuntersuchung mit rechtsmedizinischer Leichenschau
imVorfeld der Obduktion kann für deren Planunghilfreich sein. Häufigkeit, Umfang und
Art der dokumentierten Leichenfundortuntersuchung mit Leichenschau unterliegen
interindividuellen und interinstitutionellen Einflüssen. Eine wissenschaftliche
Untersuchung rechtsmedizinischer Leichenfundortuntersuchungen und eine
systematische Standardisierung gibt es bisher nicht.
Material und Methoden: Insgesamt 3622 Akten aus dem Archiv des Instituts für
Rechtsmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen aus den Jahren 2005–2014wurden
gesichtet. 121 Fälle mit einer Leichenfundortuntersuchung mit Leichenschau durch
eine/n Rechtsmediziner/in vor Ort wurden ausgewertet.
Ergebnisse: Die Leichenfundortuntersuchungen, einschließlich Dokumentation der
Befunde, wurden während des 10-jährigen Untersuchungszeitraums unterschiedlich
gehandhabt. Es zeigte sich eine Zunahme an Leichenfundortuntersuchungen um rund
380% vom ersten zum letzten Untersuchungsjahr. Der Anteil an Tötungsdelikten bei
den Leichenfundortuntersuchungen betrug 46%. In 63% aller Fälle fanden sich Doku-
mentationslücken, die im Verlauf des Untersuchungszeitraums und mit der häufigeren
Anfertigung von Leichenfundortuntersuchungsberichten deutlich abnahmen. Bei der
Dokumentation von Verletzungsmustern sank der Anteil an unvollständigen Daten von
89% auf 11%, bei den Temperaturmessungen am Leichenfundort von 73% auf 27%.
Exklusiv am Leichenfundort erhebbare dokumentierte Zusatzinformationen fanden
sich im Sinne von Blutspurenverteilungsmustern (48%) und Hinweisen auf mögliche
Tatwerkzeuge (57%).
Schlussfolgerungen: Die rechtsmedizinische Leichenfundortuntersuchung mit
Leichenschau wurde zunehmend häufiger durchgeführt. Die Untersuchung des
Leichnams vor Ort und die Inaugenscheinnahme der Umgebung liefern Informationen,
die über die alleinige autoptische Befunderhebung hinausgehen und eine wertvolle
Grundlage für die Einordung von Obduktionsbefunden und für rekonstruktive
Überlegungen zu Tatgeschehen darstellen. Um die Qualität der Befunderhebungen
am Leichenfundort und die Qualität der zugehörigen Dokumentation zu verbessern,
ist eine standardisierte Leichenfundortuntersuchung mit Leichenschau und
Dokumentation anzustreben.

Schlüsselwörter
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Einleitung

Erstmals wurde im „Pactus legis salicae“
(Tit. 29,9) im 5. Jh. n. Chr. die fachkundi-
ge Inaugenscheinnahme eines Leichnams
gesetzlich festgelegt [1, 2]. Eine explizite
Untersuchung des Leichenfundortes fand
hier keine Erwähnung; die Inaugenschein-
nahme des Leichnams erfolgte in Anwe-
senheitdesGerichtes.DieseRegelung fand
sich über Jahrhunderte in nachfolgenden
Rechtswerken [3–5].

Die alleinige erste ärztliche Leichen-
schau wurde in Deutschland erst nach
dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet, in
Hessen im Jahr 1965 durch das Hessische
Friedhofs- und Bestattungsgesetz (HFBG,
dort §§ 10, 12). Bei unklarer oder nicht-
natürlicher Todesart ist eine Mitteilung
an die Polizei obligatorisch, die dann im
Auftrag der Staatsanwaltschaft ermittelt
und ggf. einen Sachverständigen, meist
einen rechtsmedizinisch tätigen Arzt bzw.
eine rechtmedizinisch tätige Ärztin, mit
weiteren Untersuchungen betrauen kann
(§§ 159, 160 StPO). Im Falle der Beauftra-
gung einer Leichenfundortuntersuchung
findet sich diese/r vor Ort ein und führt,
in Abstimmung und Zusammenarbeit mit
den vor Ort anwesenden Vertretern von
Kriminalpolizei und Spurensicherung, Un-
tersuchungen durch.

Diese Leichenfundortuntersuchung
trägt wertvolle Informationen für die
Klärung der Todesumstände und der
Todeszeitintervallbestimmung bei und
ist bereits, neben Einzelberichten zur
allgemeineren Nützlichkeit für die Ermitt-
lungen [6–8], integraler Bestandteil zur
Klärung der Todesumstände z. B. auch
beim „sudden infant death syndrome“ [6,
9–11].

AmLeichenfundort gilt es zunächst, die
Basisinformationen des Leichenfundortes
für die rechtsmedizinische Arbeit festzu-
halten.HierzugehörenInformationenüber
die Fundortbeschaffenheit, die Verschluss-
verhältnisse. Spuren von Körperflüssigkei-
ten oder anderweitige biologische Spuren
(z. B. Insekten) sind ebenso wie z. B. Tex-
tilfasern zu späterer Analyse und Zuord-
nung bzw. gemeinsam mit der polizeili-
chen Spurensicherung ggf. zu dokumen-
tieren und zu sichern [12–15]. Darüber hi-
naus sollten Hinweise auf eine Einnahme
von Drogen, Medikamenten oder Genuss-

mitteln und vorhandene medizinische Un-
terlagen (Arztbriefe, Medikamentenpläne
etc.) nicht übersehen werden [13].

Neben der Inaugenscheinnahme und
Dokumentation des Leichenfundortes
erfolgt eine rechtsmedizinische Untersu-
chung des Leichnams auf z. B. Verletzun-
gen als Hinweise auf die Todesumstän-
de, die Todesursache und die Todesart
[16]. Für die Eingrenzung der Todes-
zeit sind notwendige Informationen zu
erheben (Totenflecke, Totenstarre, Tem-
peraturmessungen, elektrophysiologische
Untersuchungen etc.) und ggf. Unter-
suchungen vor Ort durchzuführen [14,
17–22]. Der Bekleidungszustand und et-
waige Defekte oder Verunreinigungen der
Bekleidung können für die Ermittlung der
Todesumstände wichtige Hinweise liefern
[23]. Nach der für die rechtsmedizini-
schen Untersuchungen „unerlässlichen“
Untersuchung und Dokumentation der
verfügbaren Informationen am Leichen-
fundort müssen weitere rechtsmedizini-
scheUntersuchungen,wie z. B. Obduktion,
Histologie, Toxikologie, die Erkenntnisse
zur Todesursachenermittlung abrunden
[24].

Ziele der Studie

Diese retrospektive Studie soll zur Klärung
folgender Fragen beitragen:
– Erweist sich die rechtsmedizinische

Leichenfundortuntersuchung mit
Leichenschau als geeignetes Mittel zur
sorgfältigen und belastbaren Erfassung
der vorgefundenen Situation am
Leichenfundort?

– Wie bedeutsam ist der Anteil der bei
der rechtsmedizinischen Leichen-
fundortuntersuchung mit Leichen-
schau festgestellten Informationen
am gesamten rechtsmedizinischen
Untersuchungsprozess?

– Wie könnten eine umfassende stan-
dardisierte Durchführung und Doku-
mentation einer Leichenfundortun-
tersuchung mit Untersuchung des
Leichnams aussehen?

Material und Methoden

Im Rahmender Studiewurden alle imZeit-
raum vom 01.01.2005 bis zum 31.12.2014
erstellten 3622Obduktionsakten des Insti-

tuts für Rechtsmedizin der Justus-Liebig-
Universität Gießen ausgewertet. Es fanden
sich 121 Fälle, in denen eine rechtsmedi-
zinische Leichenfundortuntersuchung mit
Leichenschau vor Ort durchgeführt wurde.
Diese Fälle wurden anhand nachfolgender
Kriterien ausgewertet:
– biologische Daten des Leichnams

(Alter, Geschlecht, etwaige Vorerkran-
kungen),

– gesellschaftliche Daten zum Leichnam
(Beschäftigung, Wohnort),

– geografische Daten zum Leichenfund-
ort (Beschaffenheit der Örtlichkeit,
Distanzen zwischen Leichenfundort
und Meldeadresse des Verstorbe-
nen sowie Entfernung zum Institut
für Rechtsmedizin, Beziehung des
Fundortes zur verstorbenen Person),

– chronographische Daten (Zeitpunkt
des Leichenfundes, des Todes, des
zum Tode führenden Ereignisses,
der Ausstellung des (vorläufigen)
Leichenschauscheins, des letzten
Kontaktes zu Dritten, der Alarmierung
der Rechtsmedizin, des Eintreffens der
Rechtsmedizin),

– medizinische Daten zur Leichenschau
(erster Arzt vor Ort, erster Untersucher
des Leichnams, sichere Todeszeichen,
angenommene Todesursachen und
Todesart vor und nach der Obduktion,
Angaben im Leichenschauschein),

– rechtsmedizinische Daten zur Leichen-
fundortuntersuchung (Verletzungs-
beschreibungen vor Ort, Hinweise
auf eine Fremdeinwirkung, Unter-
suchungsmethoden vor Ort, ange-
nommene Leichenliegezeit, bekannte
Zeugen, Tatverdächtige, Tatwaffen,
Untersuchungserschwernisse vor Ort,
Leichenfundortbericht).

Eingeschlossenwurden alle Fälle, in denen
erkennbar eine rechtsmedizinische Lei-
chenfundortuntersuchung mit Leichen-
schau durchgeführt worden war, d. h.,
mindestens eine der folgenden Voraus-
setzungen erfüllt war:
– Ein schriftlicher Bericht über die

Leichenfundortuntersuchung war
vorhanden.

– Im vorläufigen Obduktionsgutachten
waren die Ergebnisse der Leichenfund-
ortuntersuchung enthalten.
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– Im Ermittlungsbericht der Polizei,
der in der Obduktionsakte enthalten
war, fanden sich die mitgeteilten
Ergebnisse der rechtsmedizinischen
Leichenfundortuntersuchung.

Ergebnisse

Fallzahlen. Die 121 durchgeführten
rechtsmedizinischen Leichenfundortun-
tersuchungen mit Leichenschau verteilen
sich mit durchschnittlich 12 Untersu-
chungen/Jahr und insgesamt steigender
Tendenz auf den Untersuchungszeitraum.
Die Anzahl der Leichenfundortuntersu-
chungen nahm ebenso wie der Anteil der
eigenständig formulierten Leichenfund-
ortberichte zu (. Abb. 1). Im Fünfjahres-
zeitraum von 2005 bis 2009 fand sich in

35% aller Fälle dieses Zeitraums ein sepa-
rater Leichenfundortbericht; im darauffol-
genden Fünfjahreszeitraum (2010–2014)
fand sich bei 59% der Fälle dieses Zeit-
raums ein separater Bericht.

Die Altersgruppen der untersuchten
Verstorbenen wurden in die Kategorien
Neugeborene, Säugling, Kleinkind, Kinder,
Jugendliche, Erwachsene und Senioren
aufgeteilt (. Abb. 2). Hierbei zeigte sich
ein zahlenmäßiger Schwerpunkt bei der
Gruppe der Erwachsenen (=̂ Alter zwi-
schen 18 und 65 Jahren) mit 77% (n= 93).
In der Gruppe der Neugeborenen (=̂ Al-
ter <7 Tage) fanden sich 0,8% (n= 1),
Säuglinge (=̂ Alter <1 Jahr) 0,8% (n= 1),
Kleinkinder (=̂ Alter zwischen einem und
6 Jahren) 2,5% (n= 3), Kinder (=̂ Alter
zwischen 7 und 14 Jahren) 0% (n= 0),

Jugendliche (=̂ Alter zwischen 14 und
18 Jahren) 0,8% (n= 1) und Senioren
(=̂ Alter >65 Jahren) 18,1% (n= 22). Bei
den 121 vor Ort untersuchten Todesfällen
handelte es sich in 43% der Fälle (n= 52)
um weibliche Verstorbene, in 57% der
Fälle (n= 69) um männliche Verstorbene.

Identifizierung der Verstorbenen. Im
Rahmen der rechtsmedizinischen Un-
tersuchungen konnte die Identität der
Verstorbenen in jedem der untersuchten
Fälle geklärt werden. Hierfür fanden sich
in 16 Fällen (13%) Angaben zu durch-
geführten Identifikationsmaßnahmen. In
8 dieser Fälle wurde die Identifikation
mittels des Abgleichs des Zahnprofils
oder von Röntgenaufnahmen mit bereits
vorhandenen Krankenunterlagen erreicht.
In einem Fall wurde ein gesondertes
Abstammungsgutachten erstellt. In 3 Fäl-
len wurde die Identifizierung über den
Erkennungsdienst durch Fingerabdrücke
bzw. aufgegebene Vermisstenmeldungen
erreicht, und in 4 Fällen fand sich keine
genaue Dokumentation der zum Erfolg
führenden Identifikationsmaßnahmen.

Örtlichkeit der Leichenfundorte. In61%
der Fälle (n= 74) entsprach der Leichen-
fundort der Wohnung der/des Verstorbe-
nen, in 84%der Fälle (n= 102) befand sich
der Leichenfundort in der näheren Umge-
bung des Lebensumfeldes der/des später
Verstorbenen. In 16% der Fälle (n= 19)
fand sich kein zwanglos erkennbarer Zu-
sammenhang zwischen der Person des
Verstorbenen und dem Leichenfundort
(Krankenhaus, Waldstück, auf Arbeitsrei-
se, Hotel, Fahrzeug, Bahnstrecke etc.).
In 83% der Fälle (n= 100) war der Lei-
chenfundort ein witterungsgeschützter
Ort, in den meisten Fällen Wohnungen,
hiervon in 4% der Fälle (n= 5) das Innere
eines Fahrzeugs. In 22% der Fälle (n= 27)
war der Leichenfundort der Witterung
ausgesetzt. In einem Fall (0,8%) wur-
de ein Leichnam im Erdreich gefunden.
Die Entfernungen zwischen dem Institut
für Rechtsmedizin in Gießen und dem
jeweiligen Leichenfundort betrugen im
Mittel 37 km, die minimale Distanz lag bei
0,1 km, die maximale Distanz bei 183km.
Die Entfernung vom Leichenfundort zur
Meldeadresse eines Verstorbenen betrug
maximal 425km, die geringste (beim Tod
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Abb. 48Datenlücken in der erhobenen Stichprobe, unterteilt in 4 Kategorien und eingefärbt nach
Anteilen an Vorhandensein und Fehlen eines separaten Leichenfundortberichtes. LFU Leichenfund-
ortuntersuchung

in der eigenen Wohnung) betrug 0m.
Die durchschnittliche Entfernung vom
Leichenfundort zur Meldeadresse lag bei
7 km.

Leichenliegezeit. Die Leichenliegezeiten
verteilten sich in 71% der Fälle auf 24h
oder weniger (n= 86), in 21% auf einen
Zeitraum von 2 bis 7 Tagen (n= 25), in
5% auf 8 bis 31 Tage (n= 6) und in 2,5%
der Fälle auf mehr als 31 Tage (n= 3) so-
wie in 0,8% (n= 1) auf mehr als 365 Tage
(. Abb. 3). Die maximale Leichenliegezeit
betrug etwas mehr als ein Jahr, die mini-
male weniger als 1h.

Bei der Eingrenzung der Leichenliege-
zeit fanden sich in 25 Fällen (21%) in
der Dokumentation aufgeführte Beson-
derheiten, die auf die Leichenliegezeit-

bestimmung einen Einfluss ausgeübt ha-
ben könnten. In 15 Fällen (12%) wurde
eine fortgeschrittene Fäulnis des Leich-
nams aufgeführt, in 3 Fällen (2%) wurde
eine gesteigerte Konvektion innerhalb des
Fundortes durch offene Türen oder Fens-
ter angegeben. In einem Fall (0,8%) wa-
ren eine starke Adipositas des Leichnams
und eine damit einhergehende Verände-
rung der Temperaturkurve angegeben. In
6 Fällen (5%) wurde der Heizzustand der
Räumlichkeit als „warm“ beschrieben, je-
doch befand sich der Leichnam in keinem
dokumentierten Fall derart nah an einer
Wärmequelle, dass dies bei der Leichenlie-
gezeitbestimmung berücksichtigt wurde.

Informationslücken. In 10 Fällen (8%)
war keine Angabe zum Zeitpunkt des Lei-

chenfundes zu erlangen, und bezüglich
des Zeitpunktes der Leichenschau wurden
in 16,5% der Fälle (n= 20) keine genauen
Angaben vermerkt (. Abb. 4).

Rechtsmedizinische Leichenschau. In
63% der Fälle (n= 76) wurde eine vor-
läufige Todesbescheinigung durch einen
Notarzt ausgestellt. In 3% (n= 4) führte
die erste Untersuchung des Leichnams der
Hausarzt durch, in 34% (n= 41) war die
Rechtsmedizinals Erstes vorOrt. ZurUnter-
suchungsabfolge ließen sich in 28 Fällen
(23%) Beschreibungen finden. In 12 Fällen
(10%) wurde mit fundortverändernden
Maßnahmen auf die Rechtsmediziner/in
gewartet. In den verbleibenden 16 Fällen
(13%) waren bereits durchgeführte Maß-
nahmen polizeilich dokumentiert. In 7%
der Fälle (n= 8) war beschrieben, dass
die vollständige Leichenschau in Abspra-
che mit den Behörden erst im Institut
für Rechtsmedizin durchgeführt wurde.
Die Leichenschauscheine enthielten in
100% der Fälle (n= 121) Angaben zu
sicheren Todeszeichen. In 18 Fällen (15%)
gingen die erhobenen Verletzungsbefun-
de am Leichnam vor Ort nicht aus dem
Leichenschauschein hervor.

In55Fällen (45%)warenAuffälligkeiten
der Kleidung am Leichnam vermerkt, hier-
zu gehörten fehlende Kleidungsstücke,
beschädigte und/oder verschmutzte Klei-
dung oder ungewöhnliche Kleidungs-
stücke.

Temperaturmessungen. Die Tempera-
turmessungen wurden in den Bezeich-
nungen „Auflagetemperatur“, „tiefe Rek-
taltemperatur“ und „Umgebungstempe-
ratur“ durch den/die Rechtsmediziner/in
festgehalten. Eine Validierung der Mess-
technik war in keinem Fall dokumentiert,
in wenigstens 10 Fällen (8%) wurden die
Temperaturmessungen von Kriminaltech-
nikern durchgeführt. In 5 dieser 10 Fälle
waren die Messergebnisse nicht explizit in
der rechtsmedizinischen Dokumentation
niedergelegt, es wurde lediglich darauf
verwiesen. In insgesamt 52 Fällen (43%)
ließen sich aus der Dokumentation keine
Informationen zu etwaigen Temperatur-
messungen ersehen.

Tötungsdelikte. Unter den untersuchten
Fällen fanden sich 46% (n= 56) Tötungs-
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Abb. 58Häufigkeit differierender Diagnosen zwischen LFUund endgültigen Todesumständen, ge-
ordnet nach anfänglich angenommenen Todesumständen und endgültig ermittelten Todesumstän-
den in Prozent,n= 33. TU Todesursache; LFU Leichenfundortuntersuchung

delikte. Im Rahmen dieser Tötungsdelikte
(n= 56) zeigten sich tödliche Schuss-
verletzungen mit 6% (n= 7), tödliche
Stichverletzungen mit 15% (n= 18) sowie
ein Anteil von todesursächlicher stump-
fer Gewalteinwirkung mit 12% (n= 14).
Gemischte Gewalteinwirkungen, d. h. Ver-
letzungen sowohl nach stumpfer als auch
nach z. B. scharfer Gewalt, fanden sich in
7 Fällen (6%). Die verbleibenden 10 Fälle
lassen sich in 4 Fälle von Ersticken, 4 Fälle
von Erwürgen und 2 Fälle von Erdrosseln
unterteilen.

Tatwaffen.EinHinweisaufeineWaffeoder
der direkte Fund derselben vor Ort war in
69 Fällen dokumentiert (57%), hierunter
erfolgte der Fund einer Waffe vor Ort in
29 Fällen bei Tötungsdelikten (24%), und
eine Beschreibung ohne Waffenfund fand
sich in22FällenbeiTötungsdelikten(18%).
Die zumTode führende Todesursachewur-
de in 57 Fällen (47%) als übereinstimmend
mit der Einwirkung durch eine beschriebe-
ne Tatwaffe angegeben, davon in 40 Fällen
bei Tötungsdelikten (33%).

Erschwernisse und Veränderungen vor
Ort. In 10% aller Fälle (n= 12) wurde eine
unzureichende Beleuchtung vor Ort expli-
zit dokumentiert. In 6 Fällen (5%) war die
Wohnsituation laut Dokumentation derart
desolat oder beengt, dass dies die Leichen-

fundortuntersuchung und Untersuchung
des Leichnams vor Ort beeinträchtigte. Ei-
ne nachträgliche Veränderung von Spu-
ren durch Dritte wurde in 27 Fällen doku-
mentiert (22%): In 23 Fällen wurden die
Veränderungen vor Ort durch den Ret-
tungsdienst, die Feuerwehr oder die Poli-
zei und einmal durch einen Bereitschafts-
arztvorgenommen,z. B.durchEntkleidung
des Körpers, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Spu-
rensicherungsmaßnahmenderHände, Lei-
chenumlagerungen, um die Behandlung
zu erleichtern und gewaltsame Öffnung
der Wohnung. In einem Fall war die Ver-
änderung durch den Leichenfinder ange-
geben worden; ein Nachbar stellte einen
laufenden Wasserhahn nach Betreten des
Fundortes ab, bevor die Behörden eintra-
fen. In 3 Fällen waren keine Verursacher
von Veränderungen in der Dokumenta-
tion festgehalten, hier wurden u. a. Spu-
renverwischungen durch Leichenumlage-
rungen, Veränderungen des Türöffnungs-
winkels, fehlende Bekleidung des Leich-
nams sowie Veränderungen des Raumkli-
mas durch Zerstören einer Fensterscheibe
genannt.

ErhobeneBefunde imUmfelddesLeich-
nams. In 58 Fällen wurde das Blutspu-
renverteilungsmuster am Leichenfundort
dokumentiert (48%). In 14 Fällen wur-
den Substanzen mit potenziell toxischer

Wirkung vor Ort gefunden (11,6%). In
4 Fällen (3%) erfolgte eine Asservierung
von Insekten oder biologischen Spuren
am Leichenfundort. In einem Fall wurde
der Fund eines Abschiedsbriefes in der
Nähe des Fundorts angegeben (0,7%).
Die Verschlussverhältnisse der Wohnung
wurden in 6 Fällen als auffällig bezeichnet
(5%): In 3 Fällen stand die Terrassentür
offen; in 2 Fällen wurde anhand der Spu-
ren auf einen vorgetäuschten Raubmord
geschlossen, in einem Fall fanden sich
Spuren eines versuchten Einbruchs.

Fotodokumentation. Eine Fotodoku-
mentation war in 33 Fällen (27%) vor-
handen. Hiervon war in 9 Fällen das
Bildmaterial durch die Polizei angefertigt.
Die Anzahl an angefertigten Fotodoku-
mentationen stieg leicht innerhalb des
untersuchten Zeitraums an. Von 2005 bis
2009 wurden 14 von 33 (42%) Fotodoku-
mentationen erstellt, während von 2010
bis 2014 insgesamt 19 von 33 (58%)
Fotodokumentationen erstellt wurden.

Todesart und -ursache: Vergleich von
Leichenschau und Obduktion. Die im
Rahmen der Leichenschau angegebenen
Todesursachen und Todesarten wurden
mit dem Ergebnis der nachfolgenden
Obduktionen verglichen (n= 121). Hier
war ein Anteil von Übereinstimmungen
bei Todesart und Todesursache zwischen
Leichenfundortuntersuchung und Obduk-
tion von 73% (n= 88) zu verzeichnen. In
33 Fällen (27%) wurden Änderungen der
Todesursache nach Obduktion dokumen-
tiert, diese sind in . Abb. 5 dargestellt.
In 70% (n= 23) dieser 33 Fälle wurde
eine nach der Leichenschau als unge-
klärt dokumentierte Todesursache durch
die rechtsmedizinischen Folgeuntersu-
chungen geklärt. In 18% (n= 6) erfolgte
eine Änderung der Todesursache bei
unverändert gebliebener dokumentierter
Todesart. Es kam in 12% (n= 4) eineÄnde-
rung der Todesursache mit Änderung der
Todesart vor. In einem Fall (3%) ließ sich in
der Dokumentation nur die Diagnose ei-
nes natürlichen Todes durch einen Notarzt
finden, die jedoch durch den hinzugerufe-
nen Rechtsmediziner angezweifelt wurde,
und nach der Obduktionwurde eine nicht-
natürliche Todesart mit todesursächlicher
Fremdeinwirkung festgestellt.
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Da in diesem Falle keine dokumen-
tiertenrechtsmedizinischenTodesumstän-
de nach Leichenfundortuntersuchung in
der Dokumentation niedergelegt wurden,
wurde die Leichenschaudiagnose heran-
gezogen, auch wenn seitens des Rechts-
mediziners keine Fehleinschätzung vorlag.

Diskussion

Die formulierten Ziele dieser Arbeit sind
es, erstens, die Eignung der rechtsmedizi-
nischen Leichenfundortuntersuchung mit
Leichenschau für die regelhafte Verwen-
dunginrechtsmedizinischenLeichenfällen
festzustellen, zweitens, ihren Wert für den
rechtsmedizinischen Untersuchungspro-
zess, wenn möglich, zu ermitteln und,
drittens, sollten ggf. Verbesserungen des
Umfangs und der Durchführung einer
rechtsmedizinischen Leichenfundortun-
tersuchung mit Leichenschau vorgeschla-
gen werden.

Die Eignungder Untersuchungsmetho-
de „Leichenfundortuntersuchung mit Lei-
chenschau“ für die regelhafte Anwendung
bei ungeklärten Leichenfällen ergibt sich
durch die vor Ort erhobenen Informatio-
nen und deren Dokumentation.

Die Leichenfundortuntersuchung mit
Leichenschau soll sowohl belastbare In-
formationen direkt vom Leichenfundort
liefern, die später vor Gericht verwendet
werden können und andernfalls vielleicht
verloren gingen als auch eine sehr frü-
he möglichst genaue Einschätzung zum
weiteren Untersuchungsbedarf liefern,
damit weitere Untersuchungen direkt ein-
geleitet werden können oder aber, falls
eindeutig ein Fremdverschulden auszu-
schließen ist, auf weitere Untersuchungen
verzichtet werden kann. Die gesammelten
Informationen, die im Ergebnisteil zusam-
mengefasst aufgeführt wurden, dienen als
erste belastbare rechtsmedizinische Do-
kumentation vor Gericht. Hierin enthalten
sind die Ergebnisse der Leichenschau samt
Details wie Verletzungsbeschreibungen,
Kleidungszustand, Temperaturmessun-
gen und Leichenliegezeitschätzung. Die
Leichenfundortbeschreibung aus rechts-
medizinischer Sicht beschreibt den Lei-
chenfundort samt Details wie Verschluss-
situation, umherliegenden Effekten und
Spuren von Körperflüssigkeiten.

Im Ergebnisteil wurde bereits vom stei-
gendenAnteil der Leichenfundortuntersu-
chungsberichte gesprochen, der im zwei-
ten Fünfjahreszeitraum auf 59% anstieg.
. Abb. 4 zeigte imvorigenKapitel, dass die
Informationslücken durch die Anfertigung
vonLFU-Berichtendeutlichverringertwur-
den. Durch eine weitere Standardisierung
könnte man hier ggf. weitere Verringerun-
gen der Informationslücken erreichen.

Um das Ganze für einen späteren Zeit-
punkt nachvollziehbar zu dokumentieren,
erfolgt zusätzlich zum Leichenfundortbe-
richt eine Fotodokumentation. Diese Fo-
todokumentation spielt eine wichtige Rol-
le im Rahmen der Leichenfundortuntersu-
chung mit Leichenschau, einerseits allein
zur Dokumentation als solcher, anderer-
seits um ggf. vergleichende Betrachtun-
gen zu einem späteren Zeitpunkt zu er-
möglichen, bis hin zur Verwendung als
Beweismittel [30–32].

Bezüglich der ersten Frage lässt sich
also schlussfolgern, dass eine vollständig
durchgeführte Leichenfundortuntersu-
chung mit Leichenschau geeignet ist, die
Gegebenheiten am Leichenfundort be-
lastbar und genau zu dokumentieren und
durch Fotodokumentation, Spurengewin-
nung und LFU-Bericht auch vor Gericht
belastbare Beweismittel zur Verfügung
stellen kann.

Die zweite Zielfrage befasste sich
mit dem Nutzen der Untersuchungsme-
thode „Leichenfundortuntersuchung mit
Leichenschau“ im rechtsmedizinischen
Untersuchungsprozess. Dieser ergibt sich
zunächst unmittelbar durch diejenigen In-
formationen, die nur am Leichenfundort
festgestellt werden können. Diese reichen
von Temperaturmessungen, vorläufigen
Leichenliegezeitschätzungen, Blutspuren-
verteilungsmustern, Identifikationen der
Leichen, Fotodokumentationen, Umge-
bungsuntersuchungen bis hin zu Pro-
benentnahmen noch vor Ort [7]. Zum
Abschluss der Leichenfundortuntersu-
chung mit Leichenschau wird seitens der
Rechtsmedizin, wie bei den anderen eta-
blierten Untersuchungsmethoden, nicht
nur ein medizinisches Ergebnis formuliert,
sondern darüber hinaus eine Empfehlung
für das weitere Prozedere.

Ein weiterer Nutzen dieser Untersu-
chungsmethode kann sein, dass die Infor-
mationen schneller oder umfassender zur

Verfügung stehen, um Entscheidungen
treffen zu können:

Die rasche Identifizierung der Verstor-
benen ist am Leichenfundort das erste
wichtige Anliegen im Untersuchungsab-
lauf. Die Identifizierung fällt teilweise auch
in die Zuständigkeit des polizeilichen Er-
kennungsdienstes. Sollten die Beamten
jedoch nicht erfolgreich sein, kann die
rechtsmedizinische Leichenfundortunter-
suchung mit Leichenschau eine Iden-
tifikation eines Leichnams ermöglichen
und so die weiteren Untersuchungen
beschleunigen. Schon Berg und Leopold
schlugen 1998 die frühzeitige Beteiligung
eines Arztes am Identifizierungsprozess
des polizeilichen Erkennungsdienstes vor
[25].

Es fanden sich in vielen Fällen Identi-
tätsdokumente am Leichenfundort (Füh-
rerschein, Personalausweis etc.), die zur
Identifizierung führten. Wenn dies nicht
der Fall war, gab es oft „Effekte“ (per-
sönliche Gegenstände des Verstorbenen)
am Leichenfundort, die einen ersten
Identitätsverdacht ermöglichten. Über Tä-
towierungen, körperliche Besonderheiten
(Amputationen, Narben) und Leichen-
schau durch einen Arzt kann eine erste
Bestätigung dieses Identitätsverdachtes
bereits möglich sein. Schließlich existieren
weitere Möglichkeiten für die Identifizie-
rung im Nachgang zu einer Leichenfund-
ortuntersuchung, z. B. bei der Obduktion
ein Abgleich über das Zahnprofil [26,
27] und ein Abgleich mit anderen Ge-
sundheitsunterlagen, die zusammen mit
etwaigen Identitätsvermutungen seitens
des Erkennungsdienstes zur Identifizie-
rung führten. Dieses Verfahren fand sich
am häufigsten in den untersuchten Fällen.
Weitere Möglichkeiten sind radiologische
und/oder genetische Untersuchungen,
aber auch bildtechnisch rekonstruktive
Verfahren, die eine Identifikation sicher
bestätigen können [28, 29].

Des Weiteren ist hier die rechtsmedi-
zinische Fotodokumentation am Leichen-
fundort zu erwähnen. Zwar fertigt auch
der Erkennungsdienst in der Regel am
Leichenfundort eine Fotodokumentation
an, jedoch ist diese vom Schwerpunkt her
nicht rechtsmedizinisch gelagert. Eckert
führte 1980 an, dass nur der Fotograf am
Tatort eine höhere Priorität als der Rechts-
mediziner haben sollte [7]. Der mitunter
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andersgelagerteFokuseines/einerRechts-
mediziner/in auf die medizinisch relevan-
ten Befunde und Zusammenhänge kann
hilfreich für die Vollständigkeit und Aus-
sagekraft einer Fotodokumentation sein.
Grassberger et al. 2013 beschreiben die
spezielle Expertise, die benötigt wird, um
diegewünschtenSachverhalte korrekt und
nachvollziehbar zu dokumentieren. Unter
anderem sollte der Bildausschnitt inner-
halb einer Fotoserie von groß und über-
sichtlichhinzukleinerundspezifischerver-
ändert werden. Bei Nahaufnahmen sollte
zumbesserenVerständnis einMaßstabmit
insBildaufgenommenwerden.Es solltezu-
dem auf eine einwandfreie Identifizierbar-
keit des abgebildeten Leichnams geachtet
werden. Die Abfolge der Fotomotive ist
organisatorisch vorab festzulegen, da Ver-
änderungen am Leichnamnotwendig sein
können, und danach ein zuvor gegebener
Zustand nicht mehr fotografisch festge-
halten werden kann. Hier ist eine exak-
te Ablaufplanung bezüglich Spurensiche-
rung, Fotodokumentation, ärztlicher Lei-
chenuntersuchung und nochmaliger evtl.
paralleler Fotodokumentation notwendig,
um spurenschonend zu arbeiten [33].

Die Todeszeitschätzung wird laut Ma-
dea und Potente et al. 2021 zwar auf-
grundderungenügendenGenauigkeit sel-
ten vor Gericht als Beweismittel zugelas-
sen, jedoch könne sie „eine Zielrichtung“
für weitere Ermittlungen im Fall vorge-
ben, um diese effektiver zu gestalten. In
selten Fällen könnte sie zudem doch noch
als Beweismittel den Ausschlag bei wich-
tigen juristischen Entscheidungen geben
und sollte daher so genau wie möglich
durch Messungen am Leichenfundort er-
mittelt werden [8].

NebendemNutzen für den rechtsmedi-
zinischen Untersuchungsprozess soll auch
die Qualität der Untersuchungsmethode
beleuchtet werden:

Diese Qualität lässt sich am ehesten
durch einen Vergleich der Ergebnisse mit
denen nachfolgender etablierter Unter-
suchungen wie der Obduktion oder an-
deren beurteilen, die sich zeitlich an die
LeichenfundortuntersuchungmitLeichen-
schau anschließen. Bei Betrachtung unse-
rer Ergebnisse zeigte sich, dass die Über-
einstimmung der vorläufigen Beurteilung
vor Ort mit dem Ergebnis nach allen wei-
teren rechtsmedizinischen Untersuchun-

gen bei 77% lag und die Rate an Fehl-
einschätzungen nach Leichenfundortun-
tersuchung, die juristisch relevant einen
nichtnatürlichenTodesfall fehlinterpretiert
hätten, bei 0% lag.

In der wissenschaftlichen Literatur fin-
den sich mehrere Forschungsarbeiten, de-
renErgebnissesichmitdenhierermittelten
vergleichen lassen, um einen einordnen-
den Vergleich der hier ermittelten Daten
zu erlangen:

Die Diskrepanz der festgestellten To-
desarten zwischen Ergebnis nach Leichen-
fundortuntersuchung mit Leichenschau
und nach allen Folgeuntersuchungen, ein-
schließlich Obduktion, ergab einen Wert
von 3,3%.

Cordes erhielt 2019 einen vergleichba-
renWert von 4%, indemer 7585 Todesfälle
in Bremen untersuchte, bei denen eine
ärztliche Todesbescheinigung vorläufig
ausgestellt wurde und anschließend eine
„qualifizierte“ Leichenschau durchgeführt
wurde. Die Einschränkung des Vergleichs
liegt hier in der „qualifizierten“ Leichen-
schau an einem Verbringungsort statt
einer rechtsmedizinischen Leichenfund-
ortuntersuchung mit Leichenschau am
Fundort [34]. La Lorin de Grandmaison
et al. ermittelten diesbezüglich 2008 eine
Rate von 5%, wobei sie 200 Todesfäl-
le aus dem Jahr 2002 untersuchten, in
denen eine rechtsmedizinische Leichen-
fundortuntersuchung mit Leichenschau
und anschließender rechtsmedizinischer
Obduktion durchgeführt wurde, und de-
ren Ergebnisse verglichen [35]. Asnaes
et al. ermittelten 1980 in Ihrer Studie
einen Wert von 3% bei 807 Todesfällen,
in denen zunächst am Fundort eine „pro-
fessionelle“ Untersuchung des Leichnams
durchgeführt wurde, und anschließend
eine rechtsmedizinische Obduktion. Die
Einschränkungen hier betreffen den Lei-
chenfundortuntersucher, der kein Rechts-
mediziner sein musste [36]. In der Arbeit
von de Jong et al. 2000 hingegen wird die
Rate an Unterschieden zwischen Obduk-
tion und Leichenfundortuntersuchung
mit 12% (n= 1908) aus 15.771 Fällen
über einen Zehnjahreszeitraum ange-
geben [37]. Einschränkungen sind hier
die beträchtlich höhere Fallzahl, eine
Fallverteilung, die viel mehr natürliche
Todesfälle enthält sowie auch die durch-

geführte Leichenfundortuntersuchung
durch Nichtärzte.

Bezüglich der Übereinstimmung der
festgestellten Todesarten nach Leichen-
fundortuntersuchungen und den Folge-
untersuchungen lässt sich unser Ergebnis
von 77% mit dem Ergebnis von Bøylestat
et al. 2020 vergleichen, die hierzu 72%
angeben. Sie untersuchten 141 Fälle, in
denen eine Leichenfundortuntersuchung
undanschließendeineObduktion in Fällen
von unerwartetem Kindstod durchgeführt
wurde [38].

Bøylestat et al. 2020 berichteten zu-
dem von einem 57%igen Anteil der Fälle,
in denen keine Todesursache bei der Lei-
chenfundortuntersuchung ermittelt wer-
den konnte, im Vergleich zu einem Anteil
von 21,5% in unseren Ergebnissen. Die-
ses ließe sich möglicherweise zum einen
durchdieFällevonunerwartetemKindstod
und der schwierigen Feststellung der ge-
nauen Todesumstände amLeichenfundort
in solchen Fällen erklären, zum anderen
über eine möglicherweise unterschiedlich
ausgeprägteNeigungderRechtsmediziner
in Deutschland und Frankreich zur Postu-
lierung von ungeklärten Todesumständen
am Leichenfundort.

La Lorin de Grandmaison et al. 2008
ermittelten hier einen Wert von 49% [35,
38].

Beim Vergleich der dokumentierten To-
desursachen anlässlich der Leichenschau
vorOrtmitdenspäter festgestelltenTodes-
ursachen durch und nach der Obduktion
ergab sich in der vorliegenden Studie eine
Differenz von 27%.

Bei Virkkunen et al. (1975) wird sie mit
29,5%, bei Klaiber (1975) mit 25% und
bei Nashelsky et al. (2003) mit 28% ange-
geben. [39–41].

Virkkunen et al. ließen geschulte
Rechtsmediziner 600 Todesfälle untersu-
chen, bei denen eine allgemeinärztliche
Leichenschau, Obduktion und weite-
re Zusatzuntersuchungen durchgeführt
worden waren, und Klaiber untersuchte
insgesamt471Fälle, indeneneine reguläre
ärztliche Leichenschau mit anschließen-
der Obduktion durchgeführt wurde [39,
40].

Nashelsky et al. (2003) untersuchte 429
Todesfälle inSydneymitmedikolegalerLei-
chenfundortuntersuchung und anschlie-
ßender Obduktion durch einen Rechtsme-
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Leichenfundortuntersuchung:

□ Auftraggeber

□ Auftragszeit

□ Anschrift des Leichenfundortes

□ Zeitpunkt des Eintreffens vor Ort

□ Identität des Leichnams /

Identitätsverdacht 

□ Beschreibung /Beschaffenheit

des Fundortes 

□ Wetter -, Temperatur- bzw.

Konvektionsverhältnisse 

□ Erschwernisse vor Ort

□ Hinweise auf Veränderungen

durch Dritte

□ Spuren am Leichenfundort: 

o Verschlussverhältnisse 

o Effekte

o Blutspuren / -muster

o Pharmazeutika / Gifte

o Zerstörungs- / 

Kampfspuren

o Werkzeuge

o Temperaturmessungen 

(Auflage ±  Lufttemperatur)

o Andere biol. Spuren 

(entomologische Spezies, 

Körperflüssigkeiten, 

Haare, Hautschuppen)

□ Fotodokumentation 

Leichenschau:

□ Zeitpunkt

□ Durchführungsort

□ Identifikationsmerkmale 

(Tätowierungen etc.)

□ Bekleidung

□ Sichere Todeszeichen

□ Vollständigkeit des Leichnams?

□ Umfang / Vollständigkeit der

Leichenschau

□ Temperaturmessungen 

□ Supravitale Reaktionen

□ Vorläufige Schätzung der

Leichenliegezeit bzw. des

Todeszeitpunktes

□ Verletzungsbeschreibungen

□ (Vorläufige Angabe zur) Todesart

□ Mutmaßliche Todesursache, ggf.

Kausalkette

Abb. 68 Checkliste zur Leichenfundortuntersuchungmit Leichenschau

diziner [41]. Alle 3 Autoren erhalten einen
Anteilswert,dernaheumdenhierermittel-
tenAnteil von27%alleruntersuchtenFälle
liegt, bei denen eine Differenz zwischen
den vor Ort und den bei der Obduktion
ermittelten Todesursachen bestand.

Somit zeigt sich, dass der zusätzliche
Nutzen einer vollständigen rechtsmedizi-
nischen Leichenfundortuntersuchung mit
Leichenschau mitunter entscheidend für
den weiteren Untersuchungsprozess sein
kann, sowohl was die Richtung und den
Umfang der weiteren Untersuchungen als
auchwas die spätere Gerichtsverhandlung

angeht. Zudem sind die hier ermittelten
Ergebnisse vergleichbar mit ähnlich gela-
gerten Studienergebnissen weltweit.

Schlussendlich lässt sich trotz einiger
Einschränkungen bei der Vergleichbarkeit
eine überwiegende Übereinstimmung un-
serer Ergebnissemit den vorhandenenDa-
ten in der Literatur feststellen:

Für die Verlässlichkeit der erhobenen
Daten spielen zudem noch vorhandene Li-
mitierungen bei der Datenerhebung eine
Rolle. Hier sind Lücken in der Dokumenta-
tion zu nennen, z. B. aus der Dokumenta-
tion nichthervorgehende Verletzungsbe-

fundeamLeichnam (15%), Ergebnisse von
Temperaturmessungen vor Ort (43%) und
Bekleidungsdaten des Leichnams (38%).
NebennichterhebbarenDaten spielenFak-
toren eine Rolle, die den rechtsmedizini-
schen Untersuchungsprozess stören und
Ungenauigkeiten der Daten bei Leichen-
liegezeitberechnungen zur Folge haben
können oder eine solche Berechnung so-
gar gänzlich ihrer Sinnhaftigkeit berauben,
was in 21% der Fälle eine Rolle gespielt
haben könnte. Derartige Faktoren waren
u. a. mögliche Temperaturschwankungen
durch offene Fenster und Türen, extre-
me Adipositas des Leichnams oder fort-
geschrittene Fäulnisveränderungen.

Weiterhin findet sich im vorliegenden
rechtsmedizinischen Untersuchungsgut
eine statistische Überrepräsentation an
Tötungsdelikten (46%), die laut Virkkunen
et al. 1975 dazu führt, dass, statistisch
gesehen, sehr häufig die Leichenschau-
ergebnisse übereinstimmend mit dem
Obduktionsergebnis sind [39].

Schließlich ist die Zahl von 121 Fällen
mit durchgeführter rechtsmedizinischer
Leichenfundortuntersuchung mit Lei-
chenschau relativ hoch, und empirische
Erkenntnisse sind formulierbar, eine höhe-
re Fallzahl wäre für statistische Berechnun-
gen jedoch wünschenswert. Aufgrund der
überschaubaren Zahl an Untersuchungen
pro Jahr (. Abb. 1), müsste für eine weite-
re Steigerung der Fallzahl und damit der
Validität der Daten, der Untersuchungs-
zeitraum entweder sehr viel länger oder
der Einzugsraum institutsübergreifend,
d. h. multizentrisch, gewählt werden.

Diedritte Zielfrage soll durcheinenVor-
schlag zur Dokumentation einer Leichen-
fundortuntersuchung mit Leichenschau
anhand einer Checkliste (. Abb. 6) beant-
wortet werden, die wir anhand unserer
Ergebnisse formuliert haben: https://drive.
google.com/file/d/1Uqc2uy2a63g7x33426
P5UhOIa_m_oQXY/view?usp=sharing

Zusammenfassung.DieDurchführungei-
ner Leichenfundortuntersuchung mit Lei-
chenschau sollte standardisiert und an ei-
ner Checkliste orientiert erfolgen. Folgen-
de Grundsätze sind dabei zu fordern:
– Strukturierte Ausbildung und regel-

mäßiger Einsatz obduktionserfahrener
Ärztinnen und Ärzte der Rechtsmedizin
am Leichenfundort;

Rechtsmedizin 3 · 2023 195

https://drive.google.com/file/d/1Uqc2uy2a63g7x33426P5UhOIa_m_oQXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uqc2uy2a63g7x33426P5UhOIa_m_oQXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uqc2uy2a63g7x33426P5UhOIa_m_oQXY/view?usp=sharing


Originalien

– unverzügliche zeitnahe rechtsmedizi-
nische Untersuchung eines Leichnams
noch am Leichenfundort bei jedem
Verdacht auf einen nichtnatürlichen
Tod, häufiger bei einer ungeklärten
Todesart;

– enge Kooperationmit den Ermittlungs-
behörden bzw. dem Erkennungsdienst
hinsichtlich des Prozederes am Lei-
chenfundort;

– Festlegung von Kriterien, zu denen am
Leichenfundort immer dokumentier-
te Feststellungen getroffen werden
müssen (insbesondere z. B. Toten-
flecke, Totenstarre, Temperaturen,
Bekleidungszustand, Wärmequellen,
Aufliegefläche des Leichnams, Verlet-
zungen, Spuren);

– Erstellen eines separaten Leichenfund-
ortberichtes;

– Erstellen einer separaten rechtsmedi-
zinischen Fotodokumentation zu den
Feststellungen am Leichenfundort;

– Anstreben einer rechtsmedizinischen
Obduktion auch bei nur „kleineren“
Unstimmigkeiten;

– Vereinheitlichung der Dokumentation
von Leichenfundortuntersuchungen.

Ein ausführlicher Protokollvorschlag zur
Leichenfundortuntersuchung mit Lei-
chenschau ist unter folgendem Link
abrufbar: https://drive.google.com/file/
d/1Uqc2uy2a63g7x33426P5UhOIa_m_
oQXY/view?usp=sharing.
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Abstract

Forensic investigation of the corpse site with external examination of
the corpse. A retrospective analysis from the Institute for Forensic
Medicine in Giessen (2005–2014)

Background: A forensic corpse site investigation with external postmortem
examination prior to a forensic autopsy can provide valuable information regarding the
investigation process in planning, execution, and evaluation. The frequency, scope, and
type of documentation in such cases is dependent on the examiner and the forensic
institution.
Scientific studies of forensic corpse site investigations with external postmortem
examination as well as studies aiming to standardize the documentation of such
investigations have yet to be done.
Material and methods: For this study 3622 files from the Institute for Forensic
Medicine at the Justus Liebig University in Giessen from 2005 to 2014 were examined.
In 121 cases a corpse site investigation with external postmortem examination was
performed and evaluated.
Results: The corpse site investigation including the documentation of the results
were handled inconsistently during the 10-year examination period. Corpse site
investigation numbers increased by around 380% comparing the first to the last
year of the defined period. The ratio of homicides among all cases was 46%. Gaps in
documentation were found in 63% of all cases, which significantly decreased over the
course of the examination period and with the more frequent creation of separate
corpse site reports. Concerning the gaps in documentation of injuries and temperature
measurements at the corpse site, their occurrence fell from 89% to 11% and from 73%
to 27% with a corpse site report being created. Information exclusively derivable at
the corpse site was found in the form of blood trace distribution patterns (48%) and
references to possible crime implements (57%).
Conclusion: The total number of forensic corpse site investigations with external
inspection of the corpse increased from 2005 to 2014. The investigation of the corpse
and the surroundings provides information that goes beyond the autopsy examination
alone. It can provide a valuable basis for the classification of autopsy results and
for reconstructive considerations. In order to improve the quality of corpse site
investigations and the associated documentation, a standardized documentation is to
be strived for.
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